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Rahmenbedingungen für die Teilnahme an dem Förderansatz „Kommunale  
Jugend-Scouts zum Einstieg arbeitsloser Jugendlicher in Beschäftigung und 

Qualifizierung“  
 
 

 
1 Rechtsgrundlage 
  
 Die Bewilligungsbehörde gewährt nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung 

und dieser Rahmenbedingungen Zuwendungen im Rahmen verfügbarer Haus-
haltsmittel nach Maßgabe des Landeshaushaltsplans sowie aus dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) nach Maßgabe des Operationellen Programms des 
Landes Rheinland-Pfalz „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
(Ziel 2) sowie den Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006, 1081/2006 und 1828/2006. 
Die genannten Dokumente finden Sie unter www.esf.rlp.de. 

  
  
2 Leistungszweck, Ziele 
  
2.1 Zweck der Leistung ist es, durch die Förderung von Personal- und Sachausgaben 

von kommunalen Jugend-Scouts arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre vor Ort 
zu erreichen und die Chancen zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu 
verbessern sowie den Zugang zu angemessenen Aktivierungs-, Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsangeboten insbesondere der Arbeitsgemeinschaften (AR-
GEN), bzw. der optierenden Kommunen und der Agenturen für Arbeit zu unter-
stützen. Dabei sollen vor allem jene Zielgruppen angesprochen werden, die der-
zeit (noch) nicht von den im SGB II und SGB III vorgesehenen Unterstützungsan-
geboten erreicht werden. 
 
Mit dem Förderansatz sollen vor allem arbeitslose Jugendliche durch Vor-Ort-
Beratung angesprochen werden, die wegen persönlicher Merkmale vorhandene 
Angebote zur beruflichen Eingliederung nicht oder nicht mehr in Anspruch neh-
men oder mit diesen noch nicht eingegliedert werden konnten. Dabei ist der sozi-
ale Hintergrund und die Persönlichkeitsstruktur der einzelnen Jugendlichen zu 
berücksichtigen. Durch die Hilfestellungen ist die dauerhafte Eingliederung der 
arbeitslosen Jugendlichen in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem anzu-
streben. 

  
2.2 Die kommunalen Jugend-Scouts arbeiten eng mit den Akteuren vor Ort, insbe-

sondere den Trägern der Jugendhilfe, den Fallmanagern der ARGEN, bzw. optie-
renden Kommunen und den Agenturen für Arbeit zusammen. Der Einsatz der 
kommunalen Jugend-Scouts und die Zusammenarbeit mit den anderen örtlichen 
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Akteuren muss durch die Leistungsempfänger koordiniert werden, damit für die 
Zielgruppe Transparenz über die Zuständigkeit der einzelnen Akteure herrscht.  

  
2.3 Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Rheinallee 97 – 101, 

55118 Mainz als Bewilligungsbehörde entscheidet über den Antrag nach pflicht-
gemäßen Ermessen im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. Ein Rechtsan-
spruch auf Gewährung der Leistung besteht nicht. 

  
  
3 Zuwendungsempfänger, Gegenstand der Förderung 
  
3.1 Zuwendungen können an kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz 

gewährt werden. 
  
3.2 Gefördert werden kommunale Gebietskörperschaften, die über kommunale Ju-

gend-Scouts folgende Aufgaben erfüllen: 

• Aufsuchende Arbeit für arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren; 
• Vor-Ort-Beratung (soziale Betreuung) für Jugendliche, um diese in reguläre 

Beschäftigung oder Ausbildung zu vermitteln;  
• Vermittlung in Aktivierungs-, Berufsorientierungs- und Qualifizierungsmaß-

nahmen bzw. in öffentlich geförderte Beschäftigungsangebote, wenn eine  di-
rekte Vermittlung in den ersten Markt nicht möglich ist; 

• Umfassende Betreuung der Jugendlichen während des gesamten Eingliede-
rungsprozesses, bzw. bei einem Wechsel der Zuständigkeiten (z.B. bei Ge-
währung von Leistungen nach dem SGB II), den Übergang in der Betreuung 
zu begleiten. 

Weitere Fördervoraussetzung ist, dass zu dem o.g. Zweck von den Leistungs-
empfängern ein sozialversicherungspflichtiges Vollzeitarbeitsverhältnis begründet 
wird.  
Darüber hinaus muss die Begleitung und Betreuung während der berufsvorberei-
tenden Maßnahmen bzw. der Ausbildung und der Arbeit bei Bedarf durch die 
kommunalen Jugend-Scouts sichergestellt werden, soweit nicht andere Akteure 
hierzu gesetzlich verpflichtet sind.  
 
Dem kommunalen Jugend-Scout soll zudem die Teilnahme an Auswertungsge-
sprächen oder Workshops zur Umsetzung des Förderansatzes „Förderung von 
kommunalen Jugend-Scouts zum Einstieg arbeitsloser Jugendlicher in Beschäfti-
gung und Qualifizierung“ ermöglicht werden. 

  
3.3 Die Voraussetzung des Abschlusses eines sozialversicherungspflichtigen Voll-

zeitarbeitsverhältnisses kann durch den Leistungsempfänger auch dadurch si-
chergestellt werden, dass die beantragte Stelle eines kommunalen Jugend-
Scouts durch zwei sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeitsverhältnisse be-
setzt wird, die in ihrem Gesamtumfang einem sozialversicherungspflichtigen Voll-
zeitarbeitsverhältnis entsprechen.  
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3.4 Die nach diesem Förderansatz geförderten kommunalen Jugend-Scouts müssen 
über ein Qualifikationsprofil verfügen, das besonders für die Erfüllung der Aufga-
benstellung geeignet ist. Insoweit müssen sie über ein pädagogi-
sches/sozialpädagogisches (Fach-) Hochschulstudium oder über einen ver-
gleichbaren Abschluss verfügen. Darüber hinaus sollen sie nach Möglichkeit be-
reits über Erfahrungen mit der Durchführung von Maßnahmen für Jugendliche zur 
Eingliederung in Ausbildung und Beruf/Arbeit verfügen. 

  
3.5 Eine Förderung von bereits bei den Leistungsempfängern beschäftigten Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern als kommunale Jugend-Scouts nach diesem Förderan-
satz ist ausgeschlossen.  

  
3.6 Die Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei den Leistungsempfän-

gern, bei denen ein zuvor bestehendes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsver-
hältnis zum Zweck der Inanspruchnahme der Förderung nach diesem Förderan-
satz aufgelöst wurde, ist ebenfalls ausgeschlossen. 

  
3.7 Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit der kommunalen Jugend-Scouts liegt in 

der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen unter 25 Jahren, die 
wegen sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung besondere 
Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung und Beruf haben und als soge-
nannte „benachteiligte Jugendliche“ gelten (z.B. Jugendliche ohne Hauptschulab-
schluss, Ausbildungsabbrecherinnen und Ausbildungsabbrecher, längerfristig ar-
beitslose, leistungsschwache, psychisch belastete oder sonst schwer vermittelba-
re arbeitslose Jugendliche).   

  
3.8 Die kommunalen Jugend-Scouts müssen mit den Akteuren vor Ort zusammen-

arbeiten und sich mit diesen abstimmen. Wichtig ist insbesondere eine enge An-
bindung an die Jugendhilfe (ASD, Jugendberufshilfe, offene Jugendarbeit) sowie 
die Kooperation mit den Fallmanagerinnen und –managern der ARGEN, bzw. der 
optierenden Kommunen und den Berufsberaterinnen und –beratern der Agentur 
für Arbeit.  

  
3.9 Um den präventiven Ansatz der kommunalen Jugend-Scouts flächendeckend im 

Land verwirklichen zu können, sieht dieses Sonderprogramm pro Landkreis und 
kreisfreie Stadt grundsätzlich die Förderung von nur einer Vollzeitstelle vor. 

  
3.10 Im Bewilligungsantrag sind über die Vorgaben der VV-LHO zu § 44 Abs. 1 hinaus 

folgende Punkte darzulegen: 

• Beschreibung der Zielgruppe und Problemlagen, mit welcher der kommu-
nale Jugend-Scout vornehmlich arbeiten wird: Beschreibung des konkre-
ten regionalen Hilfe- und Beratungsbedarfs (Bedarfsanalyse). 

• Definition der Zielsetzung sowie Beschreibung der Methoden und Instru-
mente, mit denen diese erreicht werden sollen (Arbeitsplan). 

• Übersicht über die Akteure, die vor Ort mit vergleichbaren Aufgaben für 
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Zielgruppe betraut sind (Jugendberufshelfer/innen, Fallmanager etc.) und 
Beschreibung örtlichen Kooperationsstrukturen (Abgrenzung und Ergän-
zung in der Aufgabenwahrnehmung). 

  
  
4 Art und Umfang der Förderleistung 
  
4.1 Die Förderung erstreckt sich auf die angemessenen Personal- und Sachausga-

ben, höchstens jedoch 70 v.H. der Gesamtausgaben, die vom Europäischen So-
zialfonds mit 50 v.H. und vom Land mit 20 v.H. anteilig finanziert werden. Die 
Personalausgaben werden maximal in Höhe einer Eingruppierung in Entgeltgrup-
pe 10 TVöD-L berücksichtigt. 
 
Eine Förderung von kommunalen Jugend-Scouts nach diesem Förderansatz er-
folgt nur, wenn der Maßnahmeträger die Gesamtfinanzierung der Personal- und 
Sachausgaben des jeweiligen kommunalen Jugend-Scout im Bewilligungszeit-
raum sicherstellt. 

  
4.2 Soweit der Zuwendungsempfänger beabsichtigt, die Zuwendung ganz oder teil-

weise zweckbestimmt weiterzuleiten, so ist dies im Antrag gegenüber der Bewilli-
gungsbehörde zu erklären und mitzuteilen, wer der Letztempfänger der Zuwen-
dung ist. Zudem sind bei einer Weiterleitung vom Zuwendungsempfänger die 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu beachten. 

  
4.3 Bei einer vorzeitigen Lösung des Arbeitsverhältnisses eines kommunalen Ju-

gend-Scouts vermindert sich der Anspruch auf den Zuschuss auf die Monate, in 
der der kommunale Jugend-Scout tatsächlich zweckentsprechend eingesetzt 
wurde. Als volle Monate gelten solche, in denen eine Beschäftigung von mehr als 
15 Tagen vorliegt.  
 
Erfolgt bei vorzeitiger Lösung eines Arbeitsverhältnisses eines kommunalen Ju-
gend-Scouts eine lückenlose Anschlussbeschäftigung eines neuen kommunalen 
Jugend-Scouts, ist eine erneute Antragstellung nicht erforderlich. Die Bewilli-
gungsbehörde ist über einen entsprechenden Wechsel umgehend zu informieren.
 
Soweit bei einer vorzeitigen Lösung eines Arbeitsverhältnisses eines kommuna-
len Jugend-Scouts keine lückenlose Anschlussbeschäftigung eines neuen kom-
munalen Jugend-Scouts erfolgt, ist ein neuer Antrag erforderlich, über den die 
Bewilligungsbehörde neu zu entscheiden hat. Über das Ausscheiden des bisheri-
gen kommunalen Jugend-Scouts ist die Bewilligungsbehörde vor Ausscheiden 
des kommunalen Jugend-Scouts zu informieren. 

  
  

 
 
 

 - 4 - 
 

 

 



5 Bewilligungszeitraum 
  
 Eine Förderung wird jeweils für ein Jahr ausgesprochen. Eine wiederholte Förde-

rung nach diesem Förderansatz ist bis zum Auslaufen des Förderansatzes mög-
lich. 

  
6 Antrags- und Bewilligungsverfahren 
  
6.1 Für die Beantragung, Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendun-

gen sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung, für die Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Erstattung der gewährten Zuwendung nebst 
Zinsen gelten die Bestimmungen zu § 44 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift zum 
Vollzug der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 
22, 324) in der jeweils geltenden Fassung, soweit nachfolgend keine abweichen-
den oder ergänzenden Regelungen getroffen sind. 
 
Bei einer Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) werden zudem 
das Operationelle Programm des Landes Rheinland-Pfalz „Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung“ (Ziel 2) sowie die Verordnungen (EG) Nr. 
1083/2006, 1081/2006 und 1828/2006 zu Grunde gelegt. Die genannten Doku-
mente finden Sie unter www.esf.rlp.de. 

  
6.2 Zuwendungen zu Personal- und Sachausgaben für kommunale Jugend-Scouts 

werden auf Antrag gewährt. Der Antrag ist grundsätzlich mindestens einen Monat 
vor Projektbeginn an die Bewilligungsbehörde, mit dem dort erhältlichen Antrags-
formular, zu richten. Das Formular kann von der Homepage des Landesamtes 
(www.lsjv.rlp.de) geladen werden. 

  
6.3 Die Entscheidung über den Antrag ergeht durch Bescheid der Bewilligungsbe-

hörde. Die Bewilligung erfolgt als Projektförderung in Form der Anteilfinanzierung. 
Die Förderung beginnt frühestens ab dem ersten Tag des Monats, der dem Mo-
nat folgt, in dem der Antrag bei der Bewilligungsbehörde eingeht.  
 
Die Rahmenbedingungen für den Förderansatz sind als besondere Nebenbe-
stimmungen Bestandteil der Bewilligung und können von der Homepage des 
Landesamtes (www.lsjv.rlp.de) geladen werden. Abweichende Regelungen in 
den Nebenbestimmungen des Bescheides sind zulässig. 

  
6.4 Die Verwendung der Zuwendung nach diesem Förderansatz ist der Bewilligungs-

behörde abweichend von Nr. 7.1 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung an kommunale Gebietskörperschaften und 
Zweckverbände (ANBest-K) durch die Leistungsempfänger innerhalb von drei 
Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks nachzuweisen. 
 
Standardisierte Kurzberichte zum Stand der Projektumsetzung sollen auf Anfrage 
der Bewilligungsbehörde durch den Zuwendungsempfänger erbracht werden.  
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6.5 Über die für die Berichte und Nachweise notwendigen Angaben hinaus ist im 
Rahmen der Projektdurchführung unter anderem festzuhalten und dem Schluss-
bericht beizufügen:  
 
• wie viel arbeitslose Jugendliche (Anzahl, Alter, Geschlecht, Nationalität und 

Schulbildung) in welchem Umfang durch die Vor-Ort-Beratung im Bewilli-
gungszeitraum erreicht werden konnten,  

• wie der Werdegang der Jugendlichen sich mit der Betreuung durch die kom-
munalen Jugend-Scouts bis zum Ende des Förderzeitraumes entwickelt hat 
bzw. in welche Maßnahmen diese Jugendlichen eingebunden werden konn-
ten, 

• auch eine Verzahnung bzw. Vernetzung mit Angeboten zur Qualifizierung 
bzw. Berufsorientierung oder -beratung muss dargestellt werden, 

• zudem muss die Anzahl der Jugendlichen dargestellt werden, denen trotz Be-
treuung nicht geholfen werden konnte und erläutert werden, warum diesen 
Jugendlichen nicht geholfen werden konnte, 

• bei der Darstellung muss darauf eingegangen werden, warum sich die Ju-
gendlichen in dieser Situation befinden bzw. befanden, 

• auch muss die Art und der Umfang der Zusammenarbeit der kommunalen Ju-
gend-Scouts mit den regionalen Akteuren beschrieben werden. Dabei ist dar-
zustellen, ob ein Auf- bzw. Ausbau von Kooperationsstrukturen zu den ande-
ren Akteuren umgesetzt werden konnte, 

• zudem muss erläutert werden, welche Instrumente im Rahmen der Einzelfall-
hilfe eingesetzt wurden (z.B. Potentialanalyse, Hilfeplan etc.). 

  
  
7 Auskunfts- und Anzeigepflicht 
  
 Wer Leistungen aus dem Förderansatz beantragt oder erhält, hat alle Tatsachen 

anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und der Bewilligungsbehörde auf 
Verlangen die zur Durchführung des Förderansatzes erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen, auf Anforderung durch die Bewilligungsbehörde auch schriftlich.  

  
 
Mainz, den 15. Januar 2009 
 
Ministerium für Arbeit, Soziales,  
Gesundheit, Familie und Frauen 
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